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2. BAO § 124 gültig ab 15.08.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 118/2015

3. BAO § 124 gültig von 27.06.2006 bis 14.08.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2006

4. BAO § 124 gültig von 01.01.1962 bis 26.06.2006

1. BAO § 125 heute

2. BAO § 125 gültig ab 01.01.2020 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 96/2020
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3. UStG 1994 § 17 gültig von 01.01.2013 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2012

4. UStG 1994 § 17 gültig von 31.12.2003 bis 31.12.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 134/2003

5. UStG 1994 § 17 gültig von 27.06.2001 bis 30.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 59/2001

6. UStG 1994 § 17 gültig von 31.12.1996 bis 26.06.2001 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 756/1996

7. UStG 1994 § 17 gültig von 06.01.1995 bis 30.12.1996 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 21/1995
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1. UStG 1994 § 2 heute
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3. UStG 1994 § 2 gültig von 01.01.1995 bis 30.04.1996

Rechtssatz

Ob bei mehreren Tätigkeiten ein einheitlicher Betrieb oder mehrere Betriebe vorliegen, richtet sich nach der

Verkehrsau@assung, wobei es nicht auf die Willensrichtung des Unternehmers, sondern auf objektiv vorliegenden

Verhältnisse ankommt (vgl. die bei Ritz, BAO3, Tz 7 zu § 125 genannte hg. Rechtsprechung). Dass ein solcher Betrieb im

umsatzsteuerlichen Sinn vorliegen kann, auch wenn in ertragsteuerlicher Hinsicht von Liebhaberei auszugehen ist,

zeigt sich bei § 17 Abs. 2 zweiter Satz UStG 1994. Dieser sieht vor, dass Unternehmer, die hinsichtlich einzelner

Betriebe nicht buchführungspGichtig sind, nur hinsichtlich dieser Betriebe zur Berechnung der Umsatzsteuer nach

vereinnahmten Entgelten verpGichtet sind. Die BuchführungspGicht ist an Hand der §§ 124 oder § 125 BAO zu

beurteilen (Ruppe, UStG3 Tz 21 zu § 17). Wenn eine Tätigkeit ertragsteuerlich als Liebhaberei und daher nicht als

Einkunftsquelle behandelt wird und demzufolge auch keine Buchführungspflicht besteht (vgl. Ritz, BAO3, Tz 4 zu § 125),

so kann in umsatzsteuerlicher Hinsicht dennoch ein nicht als Liebhaberei zu beurteilender Betrieb vorliegen, für

dessen Leistungen die Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten zu berechnen ist. Das umsatzsteuerliche

Verständnis von Liebhaberei ist nämlich seit dem UStG 1994 wesentlich enger gefasst als das ertragsteuerliche (vgl.

Ruppe, Umsatzsteuergesetz 19943, Tz 254 f zu § 2). Eine rein erfolgsorientierte Interpretation der

Liebhabereibestimmung des § 2 Abs. 5 Z 2 zweiter Satz UStG 1994 wäre nämlich im Widerspruch zu Art. 4 Abs. 1 der

Sechsten Mehrwertsteuer-Richtlinie vom 17. Mai 1977, 77/388/EWG, ABl L 145, 1 (im Folgenden: Sechste

Mehrwertsteuer-Richtlinie) gestanden. Nach dieser Bestimmung galt als SteuerpGichtiger, wer eine (in Art. 4 Abs. 2

dieser Richtlinie genannte) wirtschaftliche Tätigkeit selbstständig ausübt, gleichgültig zu welchem Zweck und mit

welchem Ergebnis (vgl. diesbezüglich die im Wesentlichen gleich lautende Bestimmung des Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie

2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, ABl L 347, 1). Dem

wurde in Österreich durch die Liebhaberei-Verordnung, BGBl. Nr. 33/1993, insofern Rechnung getragen, als

Liebhaberei im umsatzsteuerlichen Sinn nur mehr für Tätigkeiten in Frage kommt, die typischerweise einer

besonderen, in der Lebensführung begründeten Neigung entsprechen oder auf diese zurückzuführen sind. Dies

betri@t regelmäßig Tätigkeiten, die auch nach der Sechsten Mehrwertsteuer-Richtlinie nicht als wirtschaftliche

Tätigkeiten angesehen werden können (Ruppe, Umsatzsteuergesetz 19943, Tz 12 und 254 f zu § 2). Solche Tätigkeiten

kommen aber bei Kapitalgesellschaften im Eigentum der ö@entlichen Hand schon deswegen nicht in Betracht, weil

deren Tätigkeiten (Betriebe) nicht in einer in der Lebensführung begründeten Neigung begründet sein können. Deren

deMzitäre Tätigkeiten sind daher regelmäßig umsatzsteuerlich nicht als Liebhaberei zu beurteilen (vgl. Ruppe,

Umsatzsteuergesetz 19943, Tz 268 f zu § 2). Dies entspricht auch dem Verständnis der

Energiebesteuerungsrichtlinie.Ob bei mehreren Tätigkeiten ein einheitlicher Betrieb oder mehrere Betriebe vorliegen,

richtet sich nach der Verkehrsau@assung, wobei es nicht auf die Willensrichtung des Unternehmers, sondern auf

objektiv vorliegenden Verhältnisse ankommt vergleiche die bei Ritz, BAO3, Tz 7 zu Paragraph 125, genannte hg.

Rechtsprechung). Dass ein solcher Betrieb im umsatzsteuerlichen Sinn vorliegen kann, auch wenn in ertragsteuerlicher

Hinsicht von Liebhaberei auszugehen ist, zeigt sich bei Paragraph 17, Absatz 2, zweiter Satz UStG 1994. Dieser sieht

vor, dass Unternehmer, die hinsichtlich einzelner Betriebe nicht buchführungspGichtig sind, nur hinsichtlich dieser

Betriebe zur Berechnung der Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten verpGichtet sind. Die BuchführungspGicht

ist an Hand der Paragraphen 124, oder Paragraph 125, BAO zu beurteilen (Ruppe, UStG3 Tz 21 zu Paragraph 17,).

Wenn eine Tätigkeit ertragsteuerlich als Liebhaberei und daher nicht als Einkunftsquelle behandelt wird und
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demzufolge auch keine BuchführungspGicht besteht vergleiche Ritz, BAO3, Tz 4 zu Paragraph 125,), so kann in

umsatzsteuerlicher Hinsicht dennoch ein nicht als Liebhaberei zu beurteilender Betrieb vorliegen, für dessen

Leistungen die Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten zu berechnen ist. Das umsatzsteuerliche Verständnis von

Liebhaberei ist nämlich seit dem UStG 1994 wesentlich enger gefasst als das ertragsteuerliche vergleiche Ruppe,

Umsatzsteuergesetz 19943, Tz 254 f zu Paragraph 2,). Eine rein erfolgsorientierte Interpretation der

Liebhabereibestimmung des Paragraph 2, Absatz 5, Zi@er 2, zweiter Satz UStG 1994 wäre nämlich im Widerspruch zu

Artikel 4, Absatz eins, der Sechsten Mehrwertsteuer-Richtlinie vom 17. Mai 1977, 77/388/EWG, ABl L 145, 1 (im

Folgenden: Sechste Mehrwertsteuer-Richtlinie) gestanden. Nach dieser Bestimmung galt als SteuerpGichtiger, wer eine

(in Artikel 4, Absatz 2, dieser Richtlinie genannte) wirtschaftliche Tätigkeit selbstständig ausübt, gleichgültig zu welchem

Zweck und mit welchem Ergebnis vergleiche diesbezüglich die im Wesentlichen gleich lautende Bestimmung des Artikel

9, Absatz eins, der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame

Mehrwertsteuersystem, ABl L 347, 1). Dem wurde in Österreich durch die Liebhaberei-Verordnung, Bundesgesetzblatt

Nr. 33 aus 1993,, insofern Rechnung getragen, als Liebhaberei im umsatzsteuerlichen Sinn nur mehr für Tätigkeiten in

Frage kommt, die typischerweise einer besonderen, in der Lebensführung begründeten Neigung entsprechen oder auf

diese zurückzuführen sind. Dies betri@t regelmäßig Tätigkeiten, die auch nach der Sechsten Mehrwertsteuer-Richtlinie

nicht als wirtschaftliche Tätigkeiten angesehen werden können (Ruppe, Umsatzsteuergesetz 19943, Tz 12 und 254 f zu

Paragraph 2,). Solche Tätigkeiten kommen aber bei Kapitalgesellschaften im Eigentum der ö@entlichen Hand schon

deswegen nicht in Betracht, weil deren Tätigkeiten (Betriebe) nicht in einer in der Lebensführung begründeten Neigung

begründet sein können. Deren deMzitäre Tätigkeiten sind daher regelmäßig umsatzsteuerlich nicht als Liebhaberei zu

beurteilen vergleiche Ruppe, Umsatzsteuergesetz 19943, Tz 268 f zu Paragraph 2,). Dies entspricht auch dem

Verständnis der Energiebesteuerungsrichtlinie.
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